
868 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (648 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Apotheker­

kammergesetz geändert wird 

DieApothekerkammer ist die gesetzliche Interes­
senvertretung sowohl der selbständigen als auch 
der angestellten Apotheker, Der Vorstand wird von 
den Kamme;mitgliedern gewählt. Da es sich her­
ausgestellt hat, daß die Wahlordnung erneuerungs­
bedürftig ist, wurde die gegenständliche Regie­
rungsvorlage ausgearbeitet, die sich hauptsächlich 
mit der Apothekerkammer-Wahlordnung befaßt. 
So soll unter anderem ~as passive Wahlalter ent­
sprechend der N" ationalrats-Wahlordnung auf das 
21. Lebensjahr herabgesetzt werden. Ein,? weitere 
wichtige Bestimmung betrifft die Maridatsvertrv 
tung für Vorstand und Delegiertenversammlung. 
Die .Satzung· der Österreichischen Apothekerkam-

". mer sie.ht zwar die Möglichkeit der Mandatsvertre­
tung vor - die insbesondere für die angestellten 
Apotheker von besonderer Wichtigkeit ist - ver­
fügt jedoch nicht über eine ausreichende gesetzli­
che Deckung. Diese soll durch diesen Gesetzent­
wurf geschaffen werden. 

Der Ausschuß fü; Gesundheit und Umweltschutz 
hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
22. Oktober 1981 in Verhandlung gezogen. Nach 
einer Debatte, in der die Abgeordneten, Ton n , 
Dr. Pe I i k a n und G ra b her - M e y e reinen 
Abänderungs- bzw. Zusatzantrag betreffend die 
§§ 2 und 2 a einbrachten, wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung dieses Antrages ein­
stimmig angenommen. 

Zu den Änderungen gegenüber der Regierungs­
vorlage wird folgendes bemerkt: 

Heigl 

Berichterstatter 

Das Datenschutzgesetz (DSG) BGBI. 
Ne. 565/1978, gibt in mehreren Bestimmungen 
rechtliche Grundlagen für eine Präzisierung der 
automationsunterstützten Verarbeitung personen­
bezogener Daten durch den eine Verwaltungsmate­
rie regelnden Gesetzgeber vor. . . 

Die Ös'terreichi~che Apothekerkammer ist zur 
Ermittlung und zur automationsunterstützten Ver­
arbeitung personenbezogener Daten gemäß § 6 
DSG ex lege berechtigt; soweit dies zur Wahrneh­
mung der ihr gesetzl'ich übertragenen Aufgaben 
eine wesentliche V öraussetzting bildet. Soweit die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungertdie Kam­
mer zur Übermittlung' solcher ermittelter und auto­
mationsunterstützt verarbeiteter pers'onenbezoge­
ner Daten berechtige'n, ist eine Deckung für solche 
Handlungen . nach § 7 DSG gegeben. Besondere 
Normierungen im Bereich der Materiengesetzge­
bung, erweisen sich daher in dies~r Hinsicht nicht 
als notwendig. 

Hingegen bedarf es einer Regelung durch den 
Materiengesetzgeber hin~ichtlich der Ermittlung, 
Verarbeitung und Übermittlung von Daten, sofern 
diese Handlungen nicht unter die in den §§ 6 und 7 
DSG geregelten Tatbestände fallen. 

Eine solche Regelung soll vorgenommen werden. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umweltschu.tz 
stellt somit den An t rag, der Nationalrat wolle , 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwurf (648 . der Beilagen) mit den an g e - • J. 
s chi 0 s sen e n A b ä n der u n gen die verfas- J. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1981 10 22 

Dr. Wiesinger 

Obmann 

, . 
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2 868 der Beilagen 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 648 der Beilagen 

1. Im Art. I isdolgende Z 1 neu einzufügen: 

,,1. Nach der lit.g de~ § 2 Abs. 2 ist anstelle des 
Punktes, ein Strichpunkt zu setzen und nachste-
hende lit. h anzufügen: '. . 

,h) Informationen. und Dokumentationen über 
Arzneimittel und sonstige in Apotheken zu füh­
rend'e . Waren, insbesondere hinsichtlich Artikelbe­
üichnungen und -nummern, Hersteller-" bzw. 
Depositeurfirmen, Zulassungsnummer, Zusammen­
setzung, lrhaltsmenge, Darreichungsform, Anwen­
dungsart~ St,ärke; Dosierung, Charge, Ablaufdatufl:t 
und sonstiger Verwendungs- bzw. Warnhinweise, 
Wirkung;Neben-, Gegen- und Wechselwirkungen, 
Abgabenbestiminungen jeder Art, Preise, Synonima 
zu erstellen oder erstell~n zu lassen.' " 

2. Im Art. I i~t U'ach der neuen Z J folgende Z 2 
neu' einzufügen: - , 

,,2. Nach dem § 2 ist nachstehender,§ 2 aeinzu". 
fügen:' . 

,§ 2 a. (1) Die Ermittlung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zum Zwecke des auto­
mationsunterstützten Datenverkehrs ist nur zuläs­
sig, soweit dies für die 'ÖsterreichischeApotheker­
kammer zur Wahrung der ihr gesetzlich übertrage,~ 
nenAufgaben eine wesentliche Voraussetzung bil-
det. . 

(2) Die gemäß § 2 verarbeiteten Daten dürfe~' 
mir an Behörden und Körperschaften öffentlichen 
Rechts, Apotheker, Ärzte,' an den Österreichischen 
Apothekerverlag, all Erzeuger, Deposiieure, Klein­
und Gtoßverteiier sowie K6nsumentenvon Arzriei- . 

. mitteln: bzw. sonstigen in den Apotheken zu füh-
rendenWaren übermittelt werden.'''' . 

. ' . , 

3. Die 'bisherigen Z 1 bis 7 des Art. I sind alS. Z 3 
bis 9 zu bezeichnen. ' 
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